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L Anlaß, Absicht  und Erfordernis der Planung

Die Siedlung im Bereich Pantr ings Hof wurde Anfang der 5Oer Jahre
err ichtet .  Sie ist  geprägt durch Doppel-  und Reihenhäuser sowie niedr igen
Geschoßwohnungsbau mit  z.T.  t iefen Grundstücken.

Folgende städtebaul iche Mängel machen die Überplanung dieses Sied-
lungsbereiches erforder l ich :

a)  Wohnungsgrößen und -zuschni t te entsprechen nicht  mehr den heut igen
Wohnvorstel lungen. Viele Erweiterungsabsichten wurden in den
vergangenen Jahren in den verschiedensten Formen verwirk l icht .  Die
Baugenehmigungsverf  ahren machten jedoch häuf ig Probleme,
insbesondere die Bauanträge, die Anbauten an Häusergruppen betrafen,
da deren Grundstücksbrei te in der Regel  n icht  ausreichte,  uf f i  d ie
notwendigen Grenzabstände zu beiden Grundstücksnachbarn zut l inken
und rechten Sei te einzuhal ten.

b) Der zunehmende Verkehr und seine Flächenansprüche sind mit  dem
vorhandenen pr ivaten und öf fent l ichen Flächenangebot kaum noch zu
bewält igen.

Mit  Hi l fe des Bebauungsplanes sol len die aufgeführten Mängel angegangen
werden. Dafür müssen Flächen neu geordnet und einer bedarfsgerechten
Nutzung zugeführt  werden,

Vorgesehen sind:

-  Ergänzungsmögl ichkei ten durch Abrundung der überbaubaren Wohn-
bauf lächen

- Sicherung von Frei-  und Grünf lächen und deren Verknüpfung durch
Wegesysteme

- Versorgung des ruhenden Verkehrs.

l l .  Räuml icher  Ge l tungsbere ich

Das Plangebiet  l iegt  im Nordosten des Stadtgebietes im Bereich der
Kref tenscheerstraße, Eberhard-Wildermuth-Straße, An der Markscheide,
Paul-Gerhard-Straße und Pöppinghauser Straße.

l l l .  Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan

Der Bebauungsplanentwurf  Nr.  160 ist  a ls aus dem FNP entwickel t
anzusehen.
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lV .  Wohnbebauung

Die berei ts bestehende Siedlung der Norm eines Bebauungsplanes zu
unterwerfen, macht naturgemäß Schwier igkei ten und ist  auch nur dann
gerechtf  er t igt ,  wenn dadurch städtebaul iche Def iz i te abgebaut werden
können. Einersei ts s ind gewachsene Strukturen zu beachten, anderersei ts
sol l  e ine verbesserte Lebens- und Wohnqual i tät  erreicht  werden.

Die v ie len in der Vergangenheit  durchgef ührten Erweiterungen an
bestehenden Wohnhäusern der Siedlung sind ein Indiz für  den vorhandenen
Erweiterungsdruck.  Dies nimmt der Bebauungsplan zum Anlaß, einen
Rahmen für moderate Erweiterungsmögl ichkei ten im Bestand abzudecken.

Herne hat,  wie al le Städte des Bal lungskerns,  dr ingend zu deckenden
Wohnungsbedarf  .
Gleichzei t ig ist  Herne sehr dicht  besiedel t  und verfügt dementsprechend
über wenig Freiraum. Die Stadt ist  darum intensiv bemüht,  Freiräume vor
weiterer lnanspruchnahme durch baul iche Nutzungen zu schützen.
Um Wohnungsbau zumindest in der Größenordnung der zurückl iegenden
Jahre  zu  s ichern ,  i s t  f  ü r  mindes tens  3 .1  60  WE e ine  F läche von ca .
85 -  90 ha verfügbar zu machen. Durch Mobi l is ierung von Baulücken lassen
sich etwa 1.000 WE real is ieren; ca.  700 WE können durch Flächenregelung
mobi l is ier t  werden. Durch f  re i raumverträgl iche Ortstei larrondierungen
können ca. 900 weitere WE geschaffen werden.
Der verbleibende Fehlbedarf  sol l  durch Ausschöpf en des Nachverdich-
tungspotent ia ls gedeckt werden. Um dies ohne die Gefahr des Ausuferns
sicherzustel len,  sol l ,  wie in diesem Fal l ,  entsprechendes Planungsrecht
geschaffen werden.

Nach 5 6 (1) BauO NW sind zwar vor Außenwänden von Gebäuden Flächen
von ober i rd ischen Gebäuden freizuhal ten,  jedoch ist  e ine Abstandf läche
dann nicht  er forder l ich,  wenn nach planungsrecht l ichen Vorschr i f ten das
Gebäude an die Grenze angebaut werden muß

Bei den text l ichen Festsetzungen wird für  Doppel-  und Reihenhausbebauung
folgende Ergänzung vorgenommen:

"Vorhandene Hausgruppen können an der Gebäuderücksei te eingeschossig
auch ohne sei t l ichen Grenzabstand zur Nachbargrenze erweitert  werden.

Die max. Höhe des Anbaus darf  3,50 m über OK - EG-Fußboden des
bestehenden Wohnhauses nicht  überschrei ten."

Bei  d iesen Grenzanbauten handel t  es s ich um eine "abweichende" Bauweise
gem,  E 22  (41  BauNVO.
Mit  dem Bebauungsplan wird ein Regelwerk geschaffen, daß zukünft ig auch
unabhängig vom Wohlwol len des Nachbarn Erweiterungswünsche
ermög l ich t .
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Ausschlaggebend für die Festsetzung der abweichenden Bauweise ist  d ie
Überlegung, daß der Wunsch der Anl ieger,  verbesserte Wohnverhäl tn isse zu
schaffen, berecht igt  is t .
Eine ausreichende Bel ichtung und Belüf tung ist  bei  Einhal tung der
vorgegebenen Grundf lächen- bzw. Geschoßf lächenzahl  gewährleistet .  Auch
der Nachbarschutz ist  durch die Höhenbegrenzung des Anbaues
ausreichend berücksicht igt ,  Einer unzumutbaren Verschattung wird damit
vorgebeugt.

Dem Geschoßwohnungsbau sol l  e ine adäquate Wohnf lächenvergrößerung
ermögl icht  werden. Dazu werden die Anbaumögl ichkei ten zwingend
zweigeschossig zur Wahrung gestal ter ischer Normen festgesetzt  und damit
al len Wohnungsinhabern gleiche Erweiterungschancen eingeräumt.  Eine
zwingende Grenzbebauung ist  a l lerdings nicht  vorgesehen, da hier die
mögl iche Verschattung von zwei Vol lgeschossen bei  e iner Grenzbebauung
Abwehransprüche des Nachbarn auslösen kann.

Ruhender Verkehr

Vorgärten der Siedlungshäuser s ind als einsehbare Bereiche auch von
öffent l ichem Interesse. Es wird daher festgesetzt ,  daß baul iche Anlagen
einschl ießl ich ihrer Zufahrten außerhalb der überbaubaren Flächen vor den
Häuserfronten nicht  zulässig s ind.

Da die Siedlung jedoch in einer Zei t  erstel l t  wurde, als die Fahrzeugdichte
erhebl ich ger inger war,  muß das Unterbr ingungsangebot nachgebessert
werden, damit  d ie vorhandene Parkraumnot und der Nutzerdruck auf das
öffent l iche Erschl ießungssystem gemildert  wird.  Daher werden auf den
nichtüberbaubaren Grundstückstei len der Baugebiete Garagen und
Stel lp lätze nicht  ausgeschlossen. Damit  b le ibt  d ie Unterbr ingung des
ruhenden Verkehrs auf den dafür geeigneten Grundstücken mögl ich und
stel l t  e in erhebl iches Ent lastungspotent ia l  dar.

Eingr i f f  sregelung/Ausgleichsmaßnahmen

Die Bezirksregierung hat der Stadt Herne empf ohlen, die Anzeige der
Bebauungsplansatzung zurückzunehmen, um die neuen planungsrecht l ichen
Regelungen des Bundesnaturschutzgesetzes noch zu berücksicht igen und
die enge Verzahnung des Naturschutzrechtes mit  dem Städtebau auch
formal nachvol lz iehbar zu gestal ten.
Gemäß dieser naturschutzrecht l ichen Neuregelungen ist  berei ts im Rahmen
des Baulei tp lanverfahrens darüber zu entscheiden, ob die geplante baul iche
Nutzung mit  e inem Eingr i f f  in Natur und Landschaft  verbunden ist  und
welche Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu berücksicht igen sind.
Hierzu wurde darauf hin vom städt.  Grünf lächenamt ein Fachbei t rag
(Landschaftspf leger ischer Beglei tp lan) erstel l t .  Dieser Fachbei t rag umfaßt

v t .
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einen Texttei l  mit  3 Plänen. Er wird Bestandtei l  der Begründung und stel l t
insofern eine Ergänzung dar.
Die Fachkommission "Städtebau" vertr i t t  a l lerdings klarstel lend die
Auttassung, daß Bebauungsp)äne nur dann kompensatronsbedürttrge
Erngfrtte vorberetlen, wenn ihre Festsetzungen Öen Rahmen bereits
mögl icher Bebauungen gemäß 5 34 BauGB überschrei ten.  Diese di f feren-
zierte Sichtweise bei  der Anwendung der Eingr i f fsregelung wird auch von
der Bezirksregierung getei l t ,  wie ein diesbezügl iches Dienstgespräch am
1  6 . 1  1  . 1  9 9 5  i n  H a m m  e r g a b .
Baul iche Erweiterungsmögl ichkei ten,  d ie der Bebauungsplan vorsieht,  waren
berei ts vor seinem Formalverfahren nach Art  und Maß gemäß 5 34 BauGB
mögl ich,  d.h. ,  d ie im landschaftspf leger ischen Beglei tp lan berechneten
Kompensat ionsmaßnahmen, die über das im Bebauungsplan festgesetzte
Maß h inausgehen,  s ind  Empfeh lungen.

V l l .  F re i - ,  Sp ie l -  und Grünf lächen

Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Blockinnenbereiche in der Ver-
gangenheit  entweder erschlossen und im Rahmen der gesetzl ichen Mög-
l ichkei ten mit  Einfami l ienhäusern bebaut oder dazu genutzt ,  Unterstel l -  und
Parkmögl ichkei ten zu schaffen.

Die noch verbl iebenen, von Bebauung freien Ouart iere in den Baugebieten 2,
6 ,  8 ,  13 ,  14 ,  15 ,  16  und 23  werden in  ih re r  Nutzungsmögl ichke i t  so
festgesetzt ,  daß zukünft ig ein wirksamer Schutz vor wei teren baul ichen
Anlagen gewährleistet  is t ,  d.h. ,  s ie werden zum größten Tei l  a ls "pr ivate
Grünf lächen" festgeschr ieben.

Der Frei f läche zwischen Schule und Kindergarten wird die Funkt ion einer
"öf fent l ichen Grünf läche" zugeordnet.
Für die Brachf läche im Bereich der Kref tenscheerstraße Ecke Pöppinghauser
Straße wurden berei ts im Landschaftsplan Aussagen getrof fen.  Ziel  des
Landschaftsplanes ist  es die jetz ige Struktur zu erhal ten und zum Zwecke
des Lärm- und Sichtschutzes eine Abpf lanzung vorzunehmen.
Dieses Entwicklungsziel  wird vom Bebauungsplan übernommen.

Der im Plangebiet  Nr.  14 andeutungsweise vorhandene pr ivate Kinder-
spielplatz wird mit  e inem entsprechenden Wegenetz ebenfal ls gesichert .

Die Pf lanzgruppe südl ich des Kindergartens wird zut  Vermeidung von
Beeinträcht igungen und Zerstörungen als zu schützende Fläche festgesetzt .
Ebenfal ls werden 1 Rotbuche im Baugebiet  Nr.  14 sowie 1 3 Platanen als
Tei lstück einer Al lee an der Pöppinghauser Straße als zu erhal tende Bäume
festgesetzt .  Der übr ige,  besonders schützenswerte Baumbestand wird
1 .  durch eine zurückhal tende Baugrenzenfestsetzung, die s ich am

Kronendruchmesser dieser Bäume or ient ier t  und
2. durch die Herner Baumschutzsatzung ausreichend gesichert .
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V l l l .  Ersch l ießung

Die im Bebauungsplan ausgewiesenen Straßenverkehrsf  lächen sind
ausgebaut.  Verkehrsberuhigungsmaßnahmen wurden in der Vergangenheit
berei ts durchgef ührt .  Ledigl ich im südl ichen Bereich hat das
Landesstraßenbauamt die Absicht ,  d ie Pöppinghauser Straße auszubauen.
Damit  verbunden ist  e ine Ausweitung des Straßenraumes um 6 m nach
Norden, gemessen vom äußeren Fahrbahnrand in den Planbereich hinein.  lm
wesent l ichen sol l  d iese Verbrei terung der Auf nahme eines Fuß- und
Radweges dienen. Der Geltungsbereich ist  somit  vol l  erschlossen. Das
vorhandene Wegesystem wird übernommen, modif iz ier t  und ergänzt.
Das Plangebiet  wird durch die Busl in ie 343 an der Pöppinghauser Straße
(Castrop-Rauxel  -  Herne) und durch die Busl in ie 237 an der Paul-Gerhardt-
Straße (Reckl inghausen -  Castrop-Rauxel)  durch den ÖPNV erschlossen.

lX.  Niederschlagwasser

Mit  Novel l ierung des Landeswassergesetzes NW (LWG) vom 25.06.1995
kommt der Versickerung und Nutzung von nicht  verunreinigten Nieder-
schlagswasser eine große Bedeutung in der Bauplanung zu. Entsprechend
5 51a LWG ist  Niederschlagwasser von Grundstücken, die erstmals nach
dem 01 .01 .1 996 bebaut,  befest igt  oder erstmals an die öf fent l iche
Kanal isat ion angeschlossen werden, vor Ort  zu versickern,  zu verr ieseln
oder ortsnah in ein Gewässer einzulei ten.

Da es s ich hier um eine Siedlung handel t ,  d ie berei ts sei t  den 50er Jahren
an die öf fent l iche Kanal isat ion angeschlossen ist ,  kann auch weiterhin an
die öf f  ent l iche Kanal isat ion angeschlossen werden. Es wird jedoch
empfohlen, künft ig das Niederschlagswasser zur Versickerung zu br ingen.

X. Bodenordner ische Maßnahmen

Bodenordner ische Maßnahmen im Sinne des vierten Tei les des Bauge-
setzbuches (Bodenordnung) s ind nicht  er forder l ich.

Lärmschutz

Gemäß Lärmkataster der Stadt Herne, erstel l t  durch die Universi tät
Dortmund, l iegt  der Schal lpegel  ent lang der Pöppinghauser Straße zwischen
60 -  65  dB(A)  tags  und 50  -  55  dB(A)  nachts .  Nach dem Rd.Er l .  des  MSWV
vom 21 .O7.1988 s ind  d ie  scha l l techn ischen Or ien t ie rungswer te  f  ü r
WA-Geb ie t  e in  An lehnung an  d ie  DIN 18035 mi t  55  dB(A)  tags  und 40
dB(A)  nachts  anzunehmen.

x t .
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Zum Schutz vor schädl ichen Lärmeinwirkungen sind Fenster von Aufent-
hal tsräumen als Schal lschutzfenster der Güteklasse 2 entsprechend der
Richt l in ie VDI 2719 "Schal ldämmung von Fenstern" auszubi lden.

X l l .  Bodendenkmalschutz

Bei Bodeneingr i f fen im räumlichen Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist
u.U. mit  Bodenfunden a) rechnen. Dem Westfäl ischen Museum für
Archäologie -  Amt für  Bodendenkmalpf lege -  is t  spätestens 4 Wochen vor
Baubeginn über Art  und Umfang der Baumaßnahme Mit te i lung zu machen.

Werden kul turgeschicht l iche Bodenf unde, d.h.  Mauerwerksreste sowie
Einzel funde (2.8.  Tonscherben),  aber auch Veränderungen und Verfär-
bungen in der natür l ichen Bodenbeschaffenhei t  entdeckt,  so s ind diese
Bodenf unde und ihre Entdeckungsstät te in unverändertem Zustand zu
ha l ten  und unverzüg l i ch  der  Gemeinde bzw.  dem o .g .  Amt  gem.  g  15
Dnekmalschutzgesetz mitzutei len.  Westfäl isches Museum für Archäolo-
gie/Amt für  Bodendenkmalpf lege, Außenstel le Olpe, Tel .  O27511447O.

Xl l l .  Al t lastengefährdungsabschätzung

Eine Untersuchung zum Ausschluß von Al t lasten gem. Ratsbeschluß vom
24.06.1986 is t  durch  das  Ingen ieurbüro  Har res  P icke l  Consu l t  e r fo lg t .  E in
erster Ber icht  wurde am 08.04.1993 vorgelegt.  Aufgrund vorgefundener
Bodenbelastungen in einer Mischprobe wurde eine Nachuntersuchung
erforder l ich,  d ie die zuerst  gefundenen Belastungen nicht  bestät igt .  Der
Absch lußber ich t  wurde am 07.08 .1992 e ingere ich t .  H inwe ise  au f
Bodenverunreinigungen im Bebauungsplangebiet  l iegen demnach nicht  vor.

Aufgrund von Überschrei tungen einiger Parameter der Tr inkwasserver-
ordnung wird von einer Nutzung des Grundwassers ohne vorher ige Prüfung
abgeraten.

Werden bei  Bauarbei ten Boden- oder Grundwasserbelastungen angetrof fen
und/oder geruchl iche Auffäl l igkei ten festgestel l t ,  so s ind die Arbei ten
unverzügl ich einzustel len und die Untere Wasserbehörde und die Untere
Abfal lwir tschaftsbehörde der Stadt Herne einzuschal ten sowie das STAWA
Herten zu informieren. Diese Behörden entscheiden dann über das weitere
Vorgehen, Anfal lender Bodenaushub ist ,  soweit  er  n icht  zum Wiedereinbau
geeignet ist  oder einer anderweit igen Verwertung zugeführt  werden kann,
ordnungsgemäß zu entsorgen.

Die Untersuchungen haben sich nicht  auf Stof fe bezogen, die bisher nicht
als umweltgefährdend erkannt wurden.
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XlV. Voraussicht l iche Kosten

Kinderspielplatz
Herr ichtung, Wegef ührung
und Grunderwerb

öff  ent l iche G rünf läche
zwischen Schule und Kindergarten
Herr ichtung und Grunderwerb

Fläche Kretenscheerstraße
Ecke Pöppinghauser Straße
Erwerb, Herr ichtung und Anpf lanzung

gesamt:

Der Oberbürgermeister
In Vertretung

286.000, - -  DM

187 .000 , - -  DM

243.000,- -  DM

716 .000 , - -  DM

.t'1 I
$ l.,r-

(Terhoeven)
Stadtrat


